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Hintergrund 
Historische Entwicklung 
Die Entwicklung privater Hochschulen baut historisch auf dem 
kirchlichen, insbesondere katholischen Privatschulwesen auf, in 
dessen Rahmen sich im 19. Jahrhundert kirchliche und vielfach 
von Orden getragene Einrichtungen zur Priesterausbildung 
entwickeln und schrittweise Hochschulstatus gewinnen. Diese 
kirchlichen Hochschulen werden seit den 1970er-Jahren durch 
ein sich stetig differenzierendes Angebot kirchlicher 
Fachhochschulen ergänzt, die im Kontext der Überführung 
ehemals Höherer Fachschulen (insbesondere im Bereich der 
sozialen Fürsorge, Kinderbetreuung und Krankenpflege) 
entstehen. 

Trotz vereinzelter Gründungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
(z.B. Handelshochschule Leipzig) bleibt die deutsche 
Hochschullandschaft – mit Ausnahme der kirchlichen 
Hochschulen – bis zum Ende der 1980er-Jahre in der 
Bundesrepublik nahezu vollständig in staatlicher Hand.  

Im Kontext der Globalisierung entstehen seit 1990 vermehrt 
private Hochschulen mit einem wirtschaftlichen Profil und betont 
internationalem Selbstverständnis; Signum dieser 
Neugründungen ist u.a., dass erstmals das Englische als 
Unterrichtssprache in größerem Umfang Einzug in deutsche 
Hörsäle hält. 

Zu einem regelrechten Boom von Neugründungen 
nichtstaatlicher Hochschulen kommt es seit der 
Jahrtausendwende: Zwischen 2000 und 2013 hat sich die Anzahl 
privater Hochschulen auf rund 130 vervielfacht.  

Trotz der Gründungswelle bleibt der Anteil der Studierenden an 
privaten Hochschulen mit knapp 5%, gemessen an 
internationalen Vergleichszahlen, weiterhin sehr gering. 

Statistik und Typologie 
Die Hochschulstatistik verzeichnet für das Wintersemester 
2012/2013 insgesamt 129 staatlich anerkannte Hochschulen in 
privater Trägerschaft, von denen die überwiegende Mehrzahl 
(102) den Status einer Fachhochschule ohne Promotionsrecht 
innehaben.  

Um der Vielschichtigkeit der privaten Hochschullandschaft in 
Deutschland gerecht zu werden, ist die Typologie privater 
Hochschulen sinnvoll, die der Stifterverband für die Deutsche 



Schaubild 1 
Typologie privater Hochschulen in Deutschland 


Quelle: Statistisches Bundesamt, HRK, McKinsey, Stifterverband

Fächerbreite

Abschluss-
spektrum/-tiefe

Volles universitäres 
Spektrum d. Abschlüsse, 
inkl. Promotion/
Graduierte

Bachelor- und 
Master-Abschlüsse

Überwiegend grund- 
ständiges Bachelor-
Studium

Aufwerter (29x)
FHs, die ausgewählte, traditionell 
von Lehrberufen dominierte Fächer 
in eine akademische Ausbildung 
überführen; meist spezialisiert (z.B. 
IT, Gesundheit, kaufm. Berufe)

Beispiel: BEST-Sabel

Flexible (10x)
Breites Spektrum dualer oder 
berufsbegleitender Studiengänge, 
mit denen i.d.R. neue Klientel an 
hochschulische Bildung heran-
geführt wird

Beispiele: AKAD, EURO-FH

Berufsorientierte (38x)
FHs mit effizienten, 
arbeitsmarktorientierten 
Studiengängen, oft Unternehmens- 
kooperationen; BA-/MA-Abschlüsse


Beispiele: accadis, Rhein. FH Köln

Humboldtianer (3x) 
Anspruch eines universitären 
Niveaus hinsichtlich Lehre und 
Forschung in einem breiten 
Fächerkanon mit Betonung der 
Interdisziplinarität

Beispiele: Zeppelin, Jacobs 

Spezialisten (10x)
Bildung von Leistungseliten in einem 
eng abgesteckten Bereich; 
Qualifizierung für gehobene 
Positionen auf dem Arbeitsmarkt


Beispiele: Bucerius Law School, EBS

gering diversifiziert

Spezia-
listen
6%

Humboldt-
ianer
3%

Aufwerter
30%

Flexible
25%

Berufsorientierte
36%



! 4 

Wissenschaft gemeinsam mit McKinsey & Company entwickelt 
hat. Danach werden fünf unterschiedliche Typen privater 
Hochschulen unterschieden, die ihre Arbeit entsprechend ihres 
jeweiligen Profils mit unterschiedlichen Maßstäben bewerten (s. 
Schaubild 1).  

Mithilfe dieser Typologie lässt sich das Gros der privaten 
Hochschulen (36%) als „Berufsorientierte“ einordnen, gefolgt von 
„Aufwertern“ (30%) und „Flexiblen“ (25%); lediglich ein sehr 
geringer Anteil privater Hochschulen bietet akademische 
Abschlüsse im vollen Umfang einer staatlichen Universität (d.h. 
insbesondere auch Promotion bzw. Graduiertenprogramme) an. 
Ein Blick auf die laufenden Gründungsaktivitäten neuer privater 
Hochschulen zeigt, dass die Landschaft privater Hochschulen in 
Deutschland auch in absehbarer Zukunft von einer ähnlichen 
Gewichtung der unterschiedlichen Typen geprägt bleiben wird. 

Kompensatorisch ergänzen private Hochschulen somit 
überwiegend die Hochschullandschaft mit Angeboten, die in 
dieser Form von staatlichen Hochschulen nicht vorgehalten 
werden: Ein erheblicher Anteil dieser Einrichtungen führt eine 
Klientel zu akademischen Abschlüssen, die unter den 
Bedingungen einer rein staatlich geprägten Hochschullandschaft 
mutmaßlich kein Hochschulstudium aufgenommen hätte. 

Regionale Verteilung 
Die regionale Verteilung privater Hochschulen (s. Schaubild 2) 
zeigt eindeutige Schwerpunkte in den Ländern Berlin (28 
Hochschulen), NRW (23) und Baden-Württemberg (18). Bei einer 
prozentualen Betrachtung ergibt sich hingegen ein anderes Bild 
(s. Schaubild 3): Hamburg hat mit 23% den höchsten Anteil 
Studierender an privaten Hochschulen, gefolgt vom Saarland 
(12%) sowie Berlin (9%); Schlusslicht sind die ostdeutschen 
Flächenländer sowie Rheinland-Pfalz und Bayern mit einem 
verschwindend geringen Anteil, gemessen an der Gesamtheit der 
jeweils im Bundesland immatrikulierten Studenten. 
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Schaubild 2 
Private Hochschulen in Deutschland 
Anzahl (Stand: WS 2012/2013)

Quelle: Wissenschaftsrat

Platz 1: Berlin
28 private Hochschulen, 
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seit 2000



Schaubild 3 
Private Hochschulen in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Voraussetzungen für Aufbau 
und Betrieb privater 
Hochschulen in Deutschland 
Rechtlicher Status 
Staatlich anerkannte Hochschulen in privater Trägerschaft 
bewegen sich in einer Sphäre zwischen privater 
Gestaltungsfreiheit und der durch die grundgesetzlich verankerte 
Freiheit von Lehre und Forschung abgesicherten 
Hochschulautonomie einerseits und andererseits der staatlich 
beanspruchten Aufsicht über das gesamte Hochschulwesen, 
deren Notwendigkeit insbesondere mit Verweis auf die 
gewünschte Vergleichbarkeit von Hochschulleistungen/-
abschlüssen postuliert wird.  

Überblick zum Genehmigungsverfahren 
Mit dem hoheitlichen Akt der staatlichen Anerkennung werden 
Privathochschulen in das öffentliche Hochschulwesen integriert 
und erlangen den Status einer öffentlichen Einrichtung in privater 
Trägerschaft. Trotz eines bundeseinheitlichen Rahmens 
(Hochschulrahmengesetz) haben die Bundesländer jedoch die 
Möglichkeit, die gesetzlichen Anforderungen und die de facto 
gelebte Anerkennungspraxis sehr unterschiedlich zu handhaben. 
Die stark ungleiche Verteilung bestehender privater Hochschulen 
zwischen den Bundesländern spiegelt nicht zuletzt diese 
unterschiedlich kooperative Grundhaltung der zuständigen 
Landeswissenschaftsministerien.  

Neben der staatlichen Anerkennung ist als zweiter 
Genehmigungsschritt die Akkreditierung jedes Studiengangs 
durch eine zugelassene Akkreditierungsagentur notwendig, um 
Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit zwischen den 
Studiengängen unterschiedlicher Hochschulen zu gewährleisten.  

Als drittes Element tritt neben die staatliche Anerkennung und die 
Studiengangs-Akkreditierung schließlich die sogenannte 
„Institutionelle Anerkennung“ der Hochschule, für die der 
Wissenschaftsrat (WR) verantwortlich zeichnet. Während die 
staatliche Anerkennung eher die Konformität der privaten 
Hochschule mit den hochschulrechtlichen Rahmenbedingungen 
prüft, versteht sich die institutionelle Akkreditierung als 
Überprüfung anhand „wissenschaftlicher Qualitätsmaßstäbe in 
Lehre und Forschung“ sowie der „dafür notwendigen finanziellen 
und strukturellen Voraussetzungen“ (WR). Die institutionelle 
Akkreditierung erfolgt nach einigen Jahren des laufenden 
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Betriebs und setzt damit auch die abgeschlossene 
Akkreditierung der Studiengänge voraus. 

Diese unterschiedlichen Voraussetzungen synthetisierend ergibt 
sich ein dreistufiges Verfahren, dessen Durchlaufen für den 
Betrieb einer Hochschule in privater Trägerschaft obligatorisch ist 
(s. Schaubild 4). 

Staatliche Anerkennung durch das Bundesland 
Der rechtliche Status privater Hochschulen und die 
Voraussetzungen für Aufbau und Betrieb von Privathochschulen 
sind im Hochschulrahmengesetz (HRG) auf der Grundlage der 
Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes geregelt. 
Wenngleich im Deutschen Bundestag im Nachgang der 
Föderalismusreform angestrebt wird, das HRG abzuschaffen, 
bleibt das Gesetz (Stand Okt. 2014) vorerst die 
bundeseinheitliche Rechtsgrundlage, die von den einzelnen 
Bundesländern im Rahmen der Kultur- und Wissenschaftshoheit 
der Länder näher ausgestaltet wird.  

Sollte das HRG tatsächlich wie geplant abgeschafft werden, 
würde Deutschland zu einer reinen Landesgesetzgebung in 
Hochschulfragen zurückkehren, wie sie bis zum Erlass der ersten 
Fassung des HRG im Jahre 1976 bestand. Ein solcher Schritt 
würde die Hürde für die Etablierung privater Hochschulen in den 
einzelnen Bundesländern mutmaßlich jedoch zunächst weder 
erhöhen noch senken. 

Regelungen des Hochschulrahmengesetzes 

Unabhängig von der Frage einer möglichen Abschaffung des 
HRG haben die zentralen Regelungen des HRG Eingang in alle 
Landeshochschulgesetze gefunden, sodass folgende 
Regelungen des HRG (§ 70) in jedem Fall von bleibendem 
Bestand sein werden: 

1. Private Hochschulen sollen Studierende auf eine berufliche 
Tätigkeit vorbereiten und zu wissenschaftlicher Arbeit 
sowie zu verantwortlichem Handeln im freiheitlich-
demokratischen Rechtsstaat befähigen.  

2. In der Regel sollen auch private Hochschulen eine 
Mehrzahl von Studiengängen aufweisen; es sei denn, dies 
ist mit Blick auf den spezifischen Fachbereich bzw. das 
entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht sinnvoll (z.B. 
Bucerius Law School).  

3. Es gelten die gleichen Aufnahmevoraussetzungen wie an 
staatlichen Hochschulen (Hochschulzugangsberechtigung 
etc.). 



Schaubild 4 
Voraussetzungen für Aufbau/Betrieb einer privaten 
Hochschule 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4. Die Qualifikation der Dozenten muss gleichwertig zur 
Qualifikation der Lehrkräfte an staatlichen Hochschulen 
sein.  

5. Die Angehörigen der Hochschulen müssen an der 
Gestaltung des Studiums, wie an staatlichen Hochschulen 
auch, mitwirken können (AStA etc.).  

6. Die Vergleichbarkeit von Ausbildung und Prüfungen muss 
gewährleistet werden. 

7. Der Bestand der Hochschule muss nachweislich 
nachhaltig gesichert sein (Liquidität etc.). 

Verfahren 

Die staatliche Anerkennung wird in einem umfangreichen, 
formalen Prozedere beim zuständigen Landesministerium 
beantragt. Es muss mit einer Bearbeitungszeit von bis zu einem 
Jahr gerechnet werden. 

Beispielhaft seien die notwendigen Unterlagen für die 
Beantragung der staatlichen Anerkennung durch das baden-
württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst genannt: 

• Eine umfassende Konzeption der anzuerkennenden 
Einrichtung, aus der sich ergibt, wie die gesetzlichen 
Aufgaben in Lehre und Forschung erfüllt werden, mit allen 
wesentlichen Angaben (Name, Träger und dessen 
Rechtsverhältnisse, Sitz, Studiengänge mit 
Ausbildungskonzept, Personal, Forschung, 
Leitungsstruktur etc.), bezogen auf einen Zeitraum von ca. 
vier bis fünf Jahren; 

• Zulassungs-, Studien- und Prüfungsordnungsentwürfe mit 
Studienplänen für die vorgesehenen Studiengänge; 

• das Forschungskonzept, d.h. die Aufstellung der in Angriff 
genommenen bzw. beabsichtigten Forschungsprojekte; 

• das Stellenkonzept für den Lehrkörper (Qualifikation, Art 
der Beschäftigungsverhältnisse); 

• die Arbeitsverträge für das hauptberufliche Lehrpersonal; 

• der Entwurf einer Grundordnung (Aufbau/Befugnisse der 
Hochschulgremien); 

• ein detaillierter Finanzierungsplan, der sich auf einen 
Zeitraum von ca. vier bis fünf Jahren erstreckt. 
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Akkreditierung von Studiengängen durch 
Akkreditierungsagenturen 
Seit 1998 bedürfen Studiengänge der Akkreditierung durch eine 
Akkreditierungsagentur, die nach den Maßstäben des 
Akkreditierungsrates die Qualität von Studienangeboten 
evaluiert. 

Programm- vs. System-Akkreditierung 

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche 
Akkreditierungsverfahren: 

• Programm-Akkreditierung: Dieses seit 1998 bestehende 
Verfahren überprüft die Qualität eines einzelnen zu 
akkreditierenden Studiengangs. 

• System-Akkreditierung: Das alternative Verfahren bietet 
seit 2008 die Möglichkeit, sämtliche Studienangebote 
einer Hochschule nicht mehr durch die Prüfung der 
einzelnen Studiengänge selber zu evaluieren. „Vielmehr 
werden nunmehr die hochschulinternen, auf Studium und 
Lehre gerichteten Steuerungs- und 
Qualitätssicherungssysteme hinsichtlich ihrer Eignung und 
Wirksamkeit begutachtet, die Qualität der Studiengänge 
und die Einhaltung der formalen Vorgaben zu 
gewährleisten. Bei erfolgreicher Begutachtung führt dies 
zu deren Akkreditierung und gleichzeitig zur 
Akkreditierung der Studiengänge.“ (Akkreditierungsrat) 

Im Falle des Aufbaus einer eigenen Hochschule erscheint die 
System-Akkreditierung auf lange Sicht deutlich sinnvoller, auch 
wenn sie anfangs mit einem erheblichen Mehraufwand 
verbunden ist; system-akkreditierte Hochschulen können neue 
Studienangebote flexibel in modularer Zusammensetzung 
vorhandener Lehrinhalte schaffen. 

Allerdings wird es einer neu gegründeten Hochschule zunächst 
vermutlich nicht gelingen, den hohen institutionellen 
Anforderungen an eine System-Akkreditierung zu genügen. Es 
erscheint daher realistischer, zunächst eine Programm-
Akkreditierung für die ersten Studienangebote zu erwirken und 
nach einigen Jahren des laufenden Betriebs mittelfristig eine 
höhere Flexibilität durch eine System-Akkreditierung 
anzustreben. 

Ablauf der Programm-Akkreditierung 

Die Akkreditierung erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren: 
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• Zunächst stellt die Hochschule einen 
Akkreditierungsantrag, der den entsprechenden 
Studiengang unter Verweis auf die Akkreditierungskriterien 
darstellt. 

• Die gewählte Akkreditierungsagentur stellt eine 
kompetente Gutachtergruppe zusammen (Vertreter aus 
Forschung, Lehre und Berufspraxis des entsprechenden 
Faches sowie Studierende), die  

o zum einen den Akkreditierungsantrag prüft und  

o zum anderen im Rahmen einer Begehung der 
Hochschule sowohl Lehrende als auch Studierende 
interviewt. 

• Die Gutachtergruppe erstellt einen Bewertungsbericht, zu 
dem die Hochschule Stellung beziehen kann. 

• Auf dieser Basis entscheidet die Akkreditierungsagentur 
über eine Akkreditierung. Ggf. kann die Zulassung unter 
Auflagen erfolgen, sofern damit gerechnet werden kann, 
dass entsprechende Mängel binnen neun Monaten 
abgestellt werden. 

Maßgeblich für die Entscheidung über die Akkreditierung sind die 
vom Akkreditierungsrat entwickelten Kriterien. 

Institutionelle Akkreditierung der Hochschule 
durch den Wissenschaftsrat  
Abschließender Genehmigungs-Baustein einer Privathochschule 
ist die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat 
(WR), der in dieser Rolle als Dienstleister der Bundesländer zur 
Begutachtung institutionalisierter wissenschaftlicher Qualität 
fungiert. Die Institutionelle Akkreditierung erfolgt seitens des WR 
befristet, üblicherweise für eine Dauer von fünf oder zehn Jahren. 
Die divergierende Dauer der Akkreditierung spiegelt dabei das 
Zutrauen des Wissenschaftsrats in die nachhaltige Sicherstellung 
der wissenschaftlichen Qualität der jeweiligen Einrichtung. 

Die Ziele der institutionellen Akkreditierung formuliert der 
Wissenschaftsrat wie folgt: 

Bei der Institutionellen Akkreditierung handelt es sich um ein 
Verfahren zur Qualitätssicherung, das klären soll, ob eine 
Hochschuleinrichtung in der Lage ist, Leistungen in Lehre und 
Forschung zu erbringen, die anerkannten wissenschaftlichen 
Maßstäben entsprechen. Vornehmliches Ziel der 
Institutionellen Akkreditierung ist damit sowohl die Sicherung 
der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit einer 
Hochschuleinrichtung einschließlich ihres eigenen Systems 
der Qualitätskontrolle als auch der Schutz der Studierenden 
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sowie der privaten und öffentlichen Institutionen als künftige 
Arbeitgeber der Absolventinnen und Absolventen. („Leitfaden 
der Institutionellen Akkreditierung“, WR) 

 

Verfahren 

Abhängig davon, ob die Privathochschule lediglich die übliche 
Institutionelle Akkreditierung anstrebt oder mit der Akkreditierung 
zugleich die Empfehlung des Wissenschaftsrats hinsichtlich einer 
staatlichen Beleihung mit dem Promotionsrecht avisiert, findet 
das Verfahren in unterschiedlicher Intensität statt. 

Die Beantragung der Institutionellen Akkreditierung erfolgt nicht 
durch die Hochschule selbst, sondern durch das jeweilige 
Landesministerium. Der WR wünscht dabei einen bereits drei- bis 
fünfjährigen laufenden Betrieb der Hochschule und ihrer 
akkreditierten Studiengänge. Um später verweigerte 
Institutionelle Akkreditierungen zu vermeiden, bietet der WR allen 
Ländern die Möglichkeit einer Konzeptprüfung zu einem sehr 
frühen Stadium der Hochschulgründung an; diese 
Konzeptprüfung erfolgt auf der Basis eines Fragenkatalogs und 
kann von den Bundesländern im Vorfeld der staatlichen 
Anerkennung beauftragt werden. 

Das eigentliche Verfahren zur Institutionellen Akkreditierung einer 
bereits seit einigen Jahren arbeitenden Hochschule erfolgt in 
folgenden Schritten: 

1. Grundlage der Akkreditierung ist ein detaillierter 
Selbstbericht entsprechend des WR-Leitfadens (max. 100 
Seiten). 

2. Eine vom WR eingesetzte Arbeitsgruppe mit Experten der 
in Betracht kommenden Fachbereiche besucht die 
Hochschule (i.d.R. zweitägige Visitation). 

3. Die Arbeitsgruppe erstellt im Nachgang der Visitation 
einen Bewertungsbericht, der in ein Votum bezüglich der 
intendierten Akkreditierung mündet. 

4. Der Akkreditierungs-Ausschuss des WR überführt das 
Votum in eine Stellungnahme. 

5. Die Stellungnahme erlangt durch die Verabschiedung 
durch den Wissenschaftsrat Gültigkeit. 

Im Falle eines negativen Votums des WR erlegen 
Landesministerien privaten Hochschulen i.d.R. detaillierte 
Pflichten zur Weiterentwicklung der Hochschule auf, nach deren 
Umsetzung im zeitlichen Abstand von ungefähr zwei Jahren 
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neuerlich die Akkreditierung beim Wissenschaftsrat beantragt 
wird. 

Prüfungsbereiche 

Die Prüfung des Wissenschaftsrates bei der Institutionellen 
Akkreditierung erstreckt sich auf folgende Bereiche: 

• Leitbild, Profil und strategische Planung, 

• Leitungsstruktur, Organisation und Verwaltung, 

• Lehre und Studium sowie Serviceleistungen für 
Studierende und Weiterbildung, 

• Forschung, 

• Personelle und sächliche Ausstattung,  

• Finanzierung,  

• Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung,  

• Kooperationen. 
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Zusammenfassung und Ausblick 
Trotz des mehrstufigen, unterschiedliche staatliche und halb-
staatliche Akteure einbeziehenden Verfahrens als Voraussetzung 
zum Betrieb einer privaten Hochschule zeigt allein die 
unverändert rege Gründungsaktivität, dass – bei gründlicher 
Vorbereitung und fachkundiger Beratung – die Hürden für die 
Gründung und Inbetriebnahme einer privaten Hochschule in 
Deutschland überwindbar sind. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund diverser Insolvenzen privater 
Hochschulen in den vergangenen Jahren (s. Schaubild 5) ist 
indes zu befürchten, dass einige Bundesländer ihre zuletzt 
kooperative Grundhaltung gegenüber Gründungsinitiativen 
aufgeben und zu einer restriktiveren Anwendung der 
Gesetze/Verordnungen übergehen werden. 

Dennoch wird sich der übergeordnete, langfristige Trend zur 
Entfaltung einer immer stärkeren privaten Säule in der deutschen 
Hochschullandschaft nicht umkehren lassen.  



Quelle: handelsblatt.de, sueddeutsche.de, spiegel.de, zeit.de

Schaubild 5 
Scheitern privater Hochschulen in Deutschland 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